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14. September 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/65/655/Add.1)] 

65/256. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten  
Nationen in Haiti 

B1 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Stabili-
sierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti2 und des entsprechenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen3, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 
2004, mit der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten 
Nationen einzurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und verfassungsmäßigen politi-
schen Prozesses und die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti zu 
unterstützen,  

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrats vom 30. April 
2004, mit der der Rat die Einrichtung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in 
Haiti für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten beschloss, und die späteren Resolutio-
nen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1944 (2010) 
vom 14. Oktober 2010, mit der der Rat beschloss, das Mandat der Mission bis zum 15. Ok-
tober 2011 zu verlängern und die derzeitige Gesamttruppenstärke, die aus einem militäri-
schen Anteil von bis zu 8.940 Soldaten aller Dienstgrade und einem Polizeianteil von bis zu 
4.391 Polizisten besteht, beizubehalten, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung 
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 65/256 A 
vom 24. Dezember 2010,  

_______________ 
1 Damit wird die Resolution 65/256 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, 
Fünfundsechzigste Tagung, Beilage 49, Bd. I (A/65/49 (Vol.I)), zu Resolution 65/256 A. 
2 A/65/703 und Corr.1 und A/65/776. 
3 A/65/743/Add.15. 
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 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen,  

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanz-
mitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann,  

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Juni 
2007, 64/269 vom 24. Juni 2010 und 65/289 vom 30. Juni 2011 sowie anderer einschlägiger 
Resolutionen auszuarbeiten; 

 2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Stabilisierungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti per 30. April 2011, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 129,8 Millionen US-Dollar, was etwa 4 Prozent der gesamten veranlag-
ten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechsundvierzig Mitgliedstaaten 
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbe-
sondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch 
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;  

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, 
dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;  

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, de-
nen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen;  

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, ins-
besondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war;  

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind;  

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 9.  schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen3 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicher-
zustellen; 

 10. erklärt, dass sich qualifizierte Kandidaten, die haitianischer Herkunft sind und 
andere Staatsangehörigkeiten besitzen, im Einklang mit den entsprechenden Mandaten und 
Leitlinien der beschlussfassenden Organe der Vereinten Nationen zur Rekrutierung und 
Auswahl auf internationale Stellen in der Mission bewerben können;  
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 11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über den anhaltend hohen Anteil unbesetzter Stel-
len in der Mission, insbesondere befristeter nationaler Stellen, und dessen nachteilige Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Mission;  

 12. ersucht den Generalsekretär, die Anforderungen der Mission in Bezug auf das 
Spezialteam fortlaufend zu überprüfen;  

 13. bedauert, dass der Anteil der an örtliche Lieferanten vergebenen Beschaffungs-
aufträge im laufenden Finanzjahr merklich zurückgegangen ist, und ersucht den General-
sekretär erneut, zu gewährleisten, dass die Mission mehr Möglichkeiten für die Vergabe von 
Beschaffungsaufträgen an örtliche Lieferanten schafft; 

 14. verweist auf Ziffer 41 des Berichts des Beratenden Ausschusses3 und ersucht 
den Generalsekretär, die effiziente, rasche und vollständige Verwendung des gesamten für 
Projekte mit rascher Wirkung für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 veran-
schlagten Betrags zu gewährleisten, um damit unter anderem die Wiederaufbaumaßnahmen 
zu unterstützen und das Verhältnis zu den lokalen Gemeinwesen zu verbessern; 

 15. ersucht den Generalsekretär, bei der Vorlage seines nächsten Haushaltsvoran-
schlags für die Mission die derzeitige Bewertung des vor Ort bestehenden Bedarfs in Bezug 
auf Projekte mit rascher Wirkung umfassend zu überprüfen und dabei die entsprechenden 
Leitlinien der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu derartigen Projek-
ten zu berücksichtigen;  

 16. verweist auf Abschnitt III Ziffer 7 der Resolution 64/269;  

 17. bekräftigt die wichtige Rolle, die dem erweiterten Konzept zur Minderung der 
Gewalt in den Gemeinwesen in der Zeit nach dem Erdbeben zukommt, insbesondere wenn 
es darum geht, den Vertriebenen und den Bewohnern der von Gewalt betroffenen Viertel 
behilflich zu sein;  

 18. ersucht den Generalsekretär, die Koordinierung zwischen der Mission, dem 
Landesteam der Vereinten Nationen und anderen Institutionen der Vereinten Nationen zu 
stärken, so auch bei der Bekämpfung der tieferen Ursachen unerwarteter Notsituationen wie 
der infolge des Choleraausbruchs entstandenen Situation;  

 19. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich verstärkt um die Durchführung von 
Maßnahmen zur Minderung der Umweltauswirkungen der Mission in Haiti zu bemühen; 

 20. ersucht den Generalsekretär ferner, für die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276, 64/269 und 65/289 zu 
sorgen;  

 21. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;  

 22. stellt fest, dass die Gesamthöhe der bewilligten Mittel im Einklang mit der Re-
solution 65/289 angepasst wurde;  

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 23. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 20104; 

_______________ 
4 A/65/703 und Corr.1. 
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 

 24. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in Hai-
ti für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 den Betrag von 844.258.700 Dollar 
zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 793.517.100 Dollar für die 
Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 42.997.600 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 7.744.000 Dollar für die Versorgungsbasis der 
Vereinten Nationen in Brindisi (Italien); 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 25. beschließt außerdem, den Betrag von 246.242.100 Dollar für den Zeitraum vom 
1. Juli bis 15. Oktober 2011 entsprechend den in der Resolution 64/249 der Generalver-
sammlung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung 
des in der Versammlungsresolution 64/248 vom 24. Dezember 2009 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2011 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 26. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 6.569.900 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 5.270.400 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem 
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
1.062.200 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
237.300 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 25 anzurechnen ist;  

 27. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der 
Mission zu verlängern, den Betrag von 598.016.600 Dollar für den Zeitraum vom 16. Okto-
ber 2011 bis 30. Juni 2012 entsprechend den in ihrer Resolution 64/249 aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 64/248 festgelegten Beitrags-
schlüssels für die Jahre 2011 und 2012 zu einem monatlichen Satz von 70.354.892 Dollar 
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 28. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jewei-
lige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 15.955.400 Dollar im Steuerausgleichs-
fonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 12.799.600 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil 
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 2.579.500 Dollar, die 
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an 
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 576.300 Dollar, die für die 
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 27 anzurechnen ist;  

 29. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 26.755.500 Dollar für die 
am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 64/249 
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 64/248 festge-
legten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 25 anzurech-
nen ist; 

 30. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 26.755.500 Dollar für die 
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am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 29 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 31. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 85.500 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode den 
Guthaben aus dem in den Ziffern 29 und 30 genannten Betrag von 26.755.500 Dollar hinzu-
zurechnen sind;  

 32. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen ak-
tiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen;  

 33. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 
(2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 34. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflo-
genheiten zu verwalten sind;  

 35. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

106. Plenarsitzung 
30. Juni 2011 

 


